
1. Geltungsbereich

Unsere AGB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende Be-
dingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ih-
rer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder von unseren AGB abweichenden Bedingungen des Käufers die Lieferungen an den Käu-
fer vorbehaltlos ausführen.

2. Angebot

Unserem Angebot liegen unsere jeweils gültigen Preislisten zugrunde.
Für die richtige Auswahl des Baustoffs/Zubehörs und Menge ist allein der Käufer verantwortlich.

3. Lieferung und Abnahme

(1) Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle. Wird 
diese auf Wunsch des Käufers nachträglich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehen-
den Kosten.

(2) Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände die Ausführung übernommener Aufträge er-
schweren oder verzögern, sind wir berechtigt, die Lieferung/Restlieferung um die Dauer der Be-
hinderung hinauszuschieben, soweit uns gleiche Umstände die Lieferung/Restlieferung unmög-
lich machen, sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertre-
ten haben wir z. B. behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische 
oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Mangel an Roh- und Betriebsstof-
fen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörung und unabwendbare Ereignisse, die bei uns, 
unseren Vorlieferanten oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung 
unseres Betriebes abhängig ist, soweit diese für uns unvorhersehbar und unvermeidbar sind.

Wir verfügen nicht über die Möglichkeit, bei anhaltenden Hitzeperioden den Baustoff auf die für 
den jeweiligen Verwendungszweck gemäß Regelwerken zulässige maximale Temperatur (z.B. 
30°C oder 25°C) zu kühlen, und sind insoweit von der Leistungspflicht befreit, bzw. berechtigt, 
die Lieferung zu verschieben. Entsprechendes gilt bei anhaltenden Frostperioden, die die Pro-
duktion des Baustoffs erheblich erschweren, unabhängig davon, ob wir grundsätzlich den Bau-
stoff mit Winterzuschlag anbieten. 

(3) Für die Folgen unrichtiger und unvollständiger Angaben bei Abruf haftet der Käufer; Übermitt-
lungsfehler gehen zu seinen Lasten.

(4) Bei Lieferung an die vereinbarte Stelle muss das Transportbeton-/Mörtelfahrzeug diese ohne 
jegliche Gefahr erreichen und wieder verlassen können. Dies setzt einen ausreichend befestigten, 
mit schweren Lastwagen unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Ist diese Voraussetzung 
nicht gegeben, so haftet der Käufer für alle daraus entstehenden Schäden ohne Rücksicht auf sein  
Verschulden. Das Entleeren muss unverzüglich, zügig (1m³ höchstens 5 min) und ohne Gefahr 
für das Fahrzeug erfolgen können.

(5) lst der Käufer „Kaufmann“ im Sinne des HGB, so gelten die den Lieferschein unterzeichnen-
den Personen uns gegenüber als zur Abnahme des Baustoffs/Zubehörs und zur Bestätigung 
des Empfangs bevollmächtigt sowie durch Unterzeichnung des Lieferscheines als anerkannt.

(6) Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns der Käu-
fer unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sei denn, 
die Verweigerung oder die Verspätung beruhten auf Gründen, die wir zu vertreten haben. Mehre-
re Käufer haften als Gesamtschuldner für ordnungsgemäße Abnahme des Baustoffes/Zubehörs 
und Bezahlung des Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung für und gegen alle. 
Sämtliche Käufer bevollmächtigen einander, in allem den Verkauf betreffenden Angelegenheiten 
unsere rechtsverbindlichen Erklärungen entgegenzunehmen.

4. Gefahrübergang

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des Baustoffs/Zube-
hörs geht bei Abholung im Werk auf den Käufer über, sobald das Fahrzeug beladen ist, bei Zulie-
ferung, sobald die Entladung an der vereinbarten Anlieferstelle erfolgt, sofortige und zügige Ent-
ladung vorausgesetzt.

5. Gewährleistung / Haftung

(1) Wir gewährleisten, dass die Baustoffe nach den geltenden Vorschriften hergestellt, überwacht 
und geliefert werden. Für sonstige Baustoffe gelten jeweils besondere Vereinbarungen. Die Ge-
währleistung entfällt, wenn der Käufer unsere Baustoffe mit Zusätzen, Wasser, Transportbeton/-
mörtel anderer Lieferanten oder mit Baustellenbeton/-mörtel vermengt oder sonst verändert oder 
vermengen oder verändern lässt oder verzögert abnimmt. Der Nachweis einer den gültigen Vor-
schriften entsprechenden Behandlung und Verarbeitung nach Gefahrübergang obliegt dem Käu-
fer. 

(2) Mängel sind ausschließlich gegenüber der Werksleitung zu rügen; erfolgt die Rüge mündlich 
oder fernmündlich, bedarf sie schriftlicher Bestätigung.

(3) Offensichtliche Mängel gleich welcher Art und die Lieferung einer offensichtlich anderen Wa-
re oder Menge als die bestellte sind sofort bei Ablieferung des Baustoffs/Zubehörs zu rügen. ln 
diesem Fall hat der Käufer den Baustoff/Zubehör zwecks Nachprüfung durch uns unangetastet 
zu lassen und darf den Baustoff nicht verarbeiten. Nicht offensichtliche Mängel gleich welcher 
Art und die Lieferung eines nicht offensichtlich anderen als dem bestellten Baustoff/Zubehör sind 
nach Sichtbarwerden von Kaufleuten im Sinne des HGB unverzüglich, von Nichtkaufleuten inner-
halb der gesetzlichen Frist von 6 Monaten ab Lieferung zu rügen.

(4) Unsere Verantwortung für die Güte endet bei der Abholung ab Werk, sobald das Fahrzeug be-
laden ist: bei Zulieferung mit eigenen Fahrzeugen, bei der Ankunft an der vereinbarten. Anliefer-
stelle, bei Zulieferung mit fremden Fahrzeugen, bei Übergabe an den Spediteur.

(5) Probewürfel gelten nur dann als Beweismittel für die Güte, wenn sie in Gegenwart eines von 
uns besonders Beauftragten vorschriftsmäßig hergestellt und behandelt worden sind.

(6) Bei nicht form- und/oder nicht fristgerechter Rüge gilt der Baustoff/Zubehör als genehmigt.

(7) Wegen eines Mangels, den wir zu vertreten haben, stehen dem Käufer die gesetzlichen Ge-
währleistungsrechte zu. Unsere Haftung ist jedoch dem Umfang nach auf die Deckungssum-
me unserer Produkthaftpflichtversicherung, die höchstens 2.000.000,00 € beträgt, begrenzt, so-
fern nicht die von uns zu vertretende Vertragsverletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit beruht.

6. Haftung aus sonstigen Gründen

Schadenersatzansprüche des Käufers gegen uns, unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, 
gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden aus Anlass von Vertragsver-
handlungen, aus Verzug, aus positiver Forderungsverletzung und aus unerlaubter Handlung, 
sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Sofern wir 
fahrlässig eine Kardinalpflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatz-
pflicht auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von zementgebundenen Baustoffen und Zubehör
gültig ab 1. Januar 2012

7. Sicherungsrechte

(1) Wir behalten uns das Eigentum an dem gelieferten Baustoff/Zubehör bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Soweit wir mit dem Käufer Bezah-
lung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-Wechsel-Verfahrens vereinbaren, erlischt der Ei-
gentumsvorbehalt nicht bereits durch Gutschrift des erhaltenen Schecks, sondern erst bei Einlö-
sung des von uns akzeptierten Wechsels durch den Käufer.

(2) Der Käufer darf unseren Baustoff/Zubehör weder verpfänden noch sicherungsübereignen. 
Doch darf er ihn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiterverkaufen oder verarbeiten, es sei 
denn, er hätte den Anspruch gegen seinen Vertragspartner bereits im voraus einem Dritten wirk-
sam abgetreten oder mit diesem ein Abtretungsverbot vereinbart.

(3) Eine etwaige Verarbeitung unseres Baustoffs/Zubehörs durch ihn zu einer neuen beweglichen 
Sache erfolgt in unserem Auftrag mit Wirkung für uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten 
erwachsen. Wir räumen dem Käufer schon jetzt an der neuen Sache Miteigentum im Verhältnis 
des Wertes der neuen Sache zum Wert unseres Baustoffs/Zubehörs ein. Der Käufer hat die neue 
Sache mit kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich zu verwahren.

(4) Für den Fall, dass der Käufer durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung unseres 
Baustoffs/Zubehörs mit anderen beweglichen Sachen zu einer einheitlichen neuen Sache an die-
ser Allein- oder Miteigentum erwirbt, überträgt er uns zur Sicherung der Erfüllung der in Absatz 1 
aufgeführten Forderungen schon jetzt dieses Eigentumsrecht im Verhältnis des Wertes unseres 
Baustoffs/Zubehörs zum Wert der anderen Sachen mit der gleichzeitigen Zusage, die neue Sa-
che für uns unentgeltlich ordnungsgemäß zu verwahren.

(5) Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen nach Abs.1 Satz1 schon 
jetzt alle auch künftig entstehenden Forderungen aus einem Weiterverkauf unseres Baustoffs/
Zubehörs mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unseres Baustoffs/Zubehörs ab und zwar 
unabhängig davon, ob die Sache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist, Das 
gilt auch für Forderungen, die dem Käufer durch die Verbindung des Baustoffs/Zubehörs mit ei-
nem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

(6) Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. 
Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir werden indes-
sen von dieser Befugnis keinen Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen, solan-
ge der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Sollte dies jedoch 
nicht der Fall sein, hat uns der Käufer auf unser Verlangen diese Forderungen und deren Schuld-
ner bekannt zugeben, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und den Schuldnern die er-
folgte Abtretung anzuzeigen mit der Aufforderung, bis zur Höhe der Ansprüche nach Abs.1 Satz1 
an uns zu zahlen,

(7) Der Käufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber weder an Dritte abtreten noch ver-
pfänden noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot vereinbaren.

(8) Bei Pfändungen und sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu 
benachrichtigen, damit rechtzeitig Vollstreckungsschutz, insbesondere im Wege der Drittwider-
spruchsklage nach §771 ZPO, erhoben werden kann. Soweit nicht Dritte die uns entstehenden 
gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten erstatten, haftet hierfür der Käufer. Dasselbe gilt für 
einen möglichen weiteren uns entstandenen Schaden.

(9) Der „Wert unseres Baustoffs/Zubehörs“ im Sinne von Abs. 5 entspricht den in unseren Rech-
nungen ausgewiesenen Kaufpreisen zuzüglich 10% (Deckungsgrenze). Auf Verlangen des Käu-
fers werden wir die uns zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, als deren Wert die Forde-
rungen um 50% übersteigt (Freigabegrenze).

8. Preis- und Zahlungsbedingungen

(1) Erhöhen oder senken sich zwischen Abgabe des Angebots oder Annahme des Auftrags und 
seiner Ausführung unsere Selbstkosten, insbesondere für Zement, Kies, Fracht, Energie und/
oder Löhne, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot und Auftragsbestätigung berechtigt, unse-
ren Verkaufspreis entsprechend zu berichtigen; dies gilt nicht für die Lieferungen an einen Nicht-
kaufmann, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsabschluß außerhalb von Dauerschuldver-
hältnissen erbracht werden sollen.

(2) Zuschläge für Mindermengen, nicht normal befahrbare Straße und Baustelle sowie nicht so-
fortiger Entladung bei Ankunft sowie für Lieferungen außerhalb der normalen Geschäftszeit oder 
in der kalten Jahreszeit werden nach unserer jeweils gültigen Preisliste berechnet.

(3) Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu bezahlen. 
Skontierung bedarf unserer Einwilligung und gilt nur für den Warenwert. Wechsel und Schecks 
nehmen wir nur zahlungshalber nach Maßgabe besonderer vorheriger Vereinbarung entgegen.

(4) Wenn nach dem Abschluss des Vertrages in den Vermögensverhältnissen des anderen Teils 
eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die der Anspruch auf die Gegenleistung gefähr-
det wird, z.B. also der Käufer seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das 
lnsolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abge-
lehnt wird oder in sonstiger Weise in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche 
Verschlechterung eintritt, durch die unser Anspruch gefährdet wird, so können wir die uns oblie-
gende Leistung verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird.

(5) lm Verzugsfalle werden Zinsen nach § 288 BGB berechnet.

(6) Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen gleich welcher Art ist ausgeschlossen, 
es sei denn, dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes inso-
weit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Mängelrügen 
beeinflussen hingegen keinesfalls die Zahlungspflicht.

(7) lst der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB und reicht seine Erfüllungsleistung nicht aus, um 
unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir – auch bei deren Einstellung in lau-
fende Rechnung –, auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird.

9. Fremdüberwachung

Unseren Beauftragten (Eigenüberwacher) sowie denen des Fremdüberwachers und der Ober-
sten Bauaufsichtsbehörde ist das Recht vorbehalten, während der Betriebsstunden jederzeit und 
unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten und Proben zu entnehmen.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für unsere Baustoffe/Zubehör ist das jeweilige Werk, für die Zahlung der Sitz un-
serer Verwaltung. Sofern der Verkäufer Vollkaufmann ist, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus dem Vertragsverhältnis Leipzig, wo sich der Sitz unserer Verwaltung befindet; wir sind jedoch 
auch berechtigt, den Käufer an dessen allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
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